
des A rt. 6 der V erfassung erforderlich w ar, n icht zu 
beweisen, und eine B estrafung aus dieser Gesetzes
bestim m ung konnte nicht erfolgen.
Der A ngeklagte ha t sich aber der S taatsverleum dung 
schuldig gem acht, als er auf dem P appkarton  die Lo
sung anbrachte „Freiheit fü r  die Brüder in der DDR“. 
U nsere dem okratische O rdnung in der D eutschen Demo
kratischen Republik verkörpert die w irkliche Freiheit 
gegenüber der Scheindem okratie in den im perialistischen 
Ländern. W enn daher der A ngeklagte die Forderung 
nach F reiheit aufstellt, so verleum det er unsere S taa ts
einrichtungen. E r verleum det auch die S taatseinrich
tungen  der Volksrepublik U ngarn, m it der w ir durch 
den W arschauer V ertrag  verbunden sind. Eine V er
leum dung der Volksdem okratien bedeutet natürlich 
auch eine V erächtlichm achung unserer eigenen S taa ts
einrichtungen. W eiter h a t der A ngeklagte unwahre 
Behauptungen über angeblich unmenschliche Verneh
m ungsm ethoden der Organe der S taatssicherheit au f
gestellt, obwohl er ganz genau w ußte, daß dies keines
falls der W ahrheit entspricht. H ierdurch h a t er eben
falls S taatseinrichtungen verächtlich gem acht. Aus vor
genannten Gründen w ar der A ngeklagte nach § 131 
StGB zu bestrafen, weil er m it seiner H andlung unsere 
staatliche O rdnung verächtlich m ach te ..........

Quelle: „Der Schöffe“ 1957, S. 91

DOKUMENT 174

Strafrechtsergänzungsgesetz
vom 11. Dezember 1957 

(GBl. S. 643)

§ 20
Staatsverleum dung

W er
1. die M aßnahm en oder die T ätigkeit s taatlicher E in

richtungen oder gesellschaftlicher O rganisationen 
öffentlich verleum det oder entstellt,

2. einen B ürger wegen seiner staatlichen oder gesell
schaftlichen T ätigkeit oder seiner Zugehörigkeit zu 
einer staatlichen E inrichtung oder gesellschaftlichen 
O rganisation öffentlich verleum det oder verächtlich 
macht,

w ird m it Gefängnis bis zu zwei Jah ren  bestra ft.

*

Das Oberste Gericht der Sowjetsone hatte in einem 
Urteil vom 18. Oktober 1957 den Begriff der Öffentlich
keit gegenüber der bisherigen Rechtsprechung erheb
lich ausgedehnt. Dieses Urteil wurde nach Verkündung 
des Strafrechtsergänzungsgesetzes im  zw eiten  Januar- 
H eft (1958) der Zeitschrift „Neue Justiz“ veröffent
licht, um dam it den Richtern gleich eine richtung
weisende Anleitung für die künftige Anwendung des 
§ 20 StEG zu geben.

DOKUMENT 175

U rteil des Obersten Gerichts
vom 18. O ktober 1957 

— 1 b Zst 17/57 —
§ 131 StGB; § 20 StEG.

Zur F rag e  der Öffentlichkeit staatsverleum derischer 
Ä ußerungen

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Das Oberste G ericht is t in seiner R echtsprechung zum 
T atbestandsm erkm al der Öffentlichkeit i. S. des § 131

StGB bisher davon ausgegangen, daß es in e rste r Linie 
darauf ankomme, ob die staatsverleum derischen Äuße
rungen fü r  einen der Zahl und Zusam m ensetzung nach 
unbestim m ten, n icht durch besondere persönliche Be
ziehungen verbundenen Personenkreis gehört werden 
konnten.
Diese Begriffsbestim m ung is t jedoch nicht richtig. Sie 
en tsprich t n icht dem In h a lt des § 131 StGB, dessen 
A ufgabe es ist, die E inrichtungen und Anordnungen 
unseres S taates davor zu schützen, daß sie verächtlich 
gem acht und in den Schm utz getre ten  werden. Die 
bisherige A uslegung des Begriffs der Öffentlichkeit ist 
in allzu sta rkem  M aße kritik los an  die früher in 
R echtsprechung und K om m entaren vorgenomm ene Be
schreibung dieses T atbestandsm erkm als angelehn t..........
E s genügt hier vielmehr, daß die M öglichkeit der 
Kenntnisnahm e der staatsverleum derischen Behaup
tungen durch einen unbestim m ten Personenkreis be
steht. Diese M öglichkeit kann  auch dann gegeben sein, 
wenn der T äter erw artete, daß seine auch nur einer 
oder wenigen Personen gegenüber abgegebene E rk lä 
rung  an  einen unbestim m ten Personenkreis w eiter
gegeben werde. Das bedeutet, daß das T atbestands
m erkm al des öffentlichen Behauptens un ter den sonsti
gen V oraussetzungen selbst dann gegeben sein kann, 
wenn die verleum derische Ä ußerung auch nur einer 
Person gegenüber gem acht wird. Jedoch m uß in die
sem Falle der T äter wissen oder dam it rechnen, daß 
diese Person die von ihm gem achten Ä ußerungen 
w eitergeben wird. Neben diesen, die Zahl der E m pfän
ger, denen gegenüber die staatsverleum derische Be
hauptung aufgestellt wird, betreffenden M omenten ist 
auch fü r  die F eststellung des M erkm als der Öffentlich
keit die W ahl des O rtes m it den sich daraus ergeben
den unterschiedlichen M öglichkeiten des M ithörens 
durch w eitere Personen in B etrach t zu ziehen.
So w ird die Öffentlichkeit dann zu bejahen sein, wenn 
es sich dabei um  einen unbeschränkt zugänglichen 
Ort, wie z. B. S traßen, Hotels, V erkaufsstellen des 
staatlichen  und privaten  Handels, oder um Räum e und 
E inrichtungen handelt, die ih rer A rt oder Bestim m ung 
nach öffentlichen Zwecken dienen, wie z. B. öffentliche 
V erkehrsm ittel, D iensträum e staatlicher Institutionen, 
Bibliotheken, Sportanlagen usw.
Die V oraussetzung der Öffentlichkeit is t aber auch dann 
gegeben, wenn in einer an  sich nicht als öffentliche 
Ö rtlichkeit zu bezeichnenden Umgebung, wie privaten 
W ohnräumen, W erkstätten  und dergleichen, die per
sönliche A tm osphäre durch den C harak ter der betref
fenden Ä ußerungen und der völlig unpersönlichen Be
ziehungen, in denen sich der Kundgebende und der 
Em pfänger der M itteilung gegenüberstehen, beseitigt 
ist. E s is t hierbei zu denken an frem de Personen — 
wobei „frem d“ nicht gleichzusetzen is t m it „unbe
k an n t“ —, die in der A usübung staatlicher oder gesell
schaftlicher T ätigkeit, aber auch z. B. aus persön
lichen G eschäftsgründen in den privaten  Räum en des 
T äters weilen und von diesem genötig t werden, sich 
staatsverleum derische E rk lärungen  anzuhören, und der 
T äter dam it rechnet, daß diese Ä ußerungen w eiterge
tragen  werden ..........

Quelle: „Neue Ju stiz“ 1958, S. 68

DOKUMENT 176

U rteil des K reisgerichts Aschersleben
vom 18. M ärz 1957 

— S 117/58 
K II  116/56 —

Der A ngeklagte K. w ird wegen Staatsverleum dung, 
Vergehen gern. § 20 Abs. 1 des S trafrechtsergänzungs-
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